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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand März 2017) 

 
 

I. Allgemeines – Geltungsbereich 

Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allge-

meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). Diese AGB gelten nur gegenüber Kauf-

leuten und Unternehmern nach § 14 BGB. Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen 

Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten 

auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbe-

sondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB ab-

weichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den 

Besteller vorbehaltlos einbringen. 

 
II. Angebot und Vertragsschluss, Leistungsinhalt 

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind unverbindlich. Die Bestellung des Be-

stellers gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer 

Wahl innerhalb von vier Wochen nach Eingang durch Zusendung einer Auftragsbestäti-

gung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferung oder Leistungen. 

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen, 

technischen Merkblättern oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Halt-

barkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren. 

3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Pro-

begemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von 

uns zu liefernden Ware dar. 

4. Technische Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und 

Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Besteller nicht von 

eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten 

Verfahren und Zwecke. 

 
III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug 

1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk, zuzüglich Verpackung und 

der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19%), soweit diese anfällt. Im Falle eines Versen-

dungskaufs kommen zusätzlich die Kosten für den Transport ab Lager dazu; bei Export-

lieferungen darüber hinaus etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und andere öffentliche Ab-

gaben. 

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach 

Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der 

Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. 

3. Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde, 5 

Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten 

Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. 

4. Für die Frage der Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei uns maß-

geblich. Skonti und Rabatte werden nur auf Grund besonderer Vereinbarungen gewährt. 

Ein Skontoabzug auf eine neue Rechnung ist ausgeschlossen, solange ältere Rechnun-

gen noch nicht ordnungsgemäß bezahlt worden sind. 

5. Aufrechnungs- und Zurückhaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Ge-

genansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder von uns nicht bestritten 

sind. Das Zurückhaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Anspruch 

auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht. 

6. Wenn der Besteller eine fällig Rechnung nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel 

überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers 

verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller 

erhalten, die die Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so 

sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Än-

derung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlungen oder vom Vertrag zurückzutre-

ten oder Sicherheitsleistungen oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unsere 

Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbe-

sondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers oder eine 

Lastschrift nicht eingelöst wird, ein vom Besteller gegebener Wechsel durch den Besteller 

nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder mangels Masse ein Insol-

venzverfahren nicht eröffnet worden ist. 

 
IV. Liefer- und Leistungszeit 

1. Lieferungen erfolgen ab Werk. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für 

Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich 

eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung 

vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Über-

gabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

2. Wir können - unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Bestellers - vom Besteller 

eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und 

Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Besteller seinen vertraglichen 

Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. 

3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 

diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vor-

hersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material-

beschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, behördliche Maßnahmen oder die ausblei-

bende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht wor-

den sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern wir verbindliche Lieferfristen wegen sol-

cher Ereignisse nicht einhalten können, werden wir den Besteller hierüber unverzüglich 

informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung 

auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 

vom Vertrag zurückzutreten; eine insoweit bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers 

werden wir unverzüglich erstatten.  

4. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Besteller im Rah-

men des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und dem Besteller durch die 

Teillieferungen kein unzumutbarer Mehraufwand entsteht. 

5. Alle Lieferungen und Leistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine 

Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften über den Export, 

insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie Embargovorschriften und sonstige 

Sanktionen, entgegenstehen. Verzögerungen aufgrund von Exportprüfungen und Geneh-

migungsverfahren setzen Fristen und Liefertermine außer Kraft. Werden erforderliche Ge-

nehmigungen nicht erteilt, gilt der Vertrag bezüglich der betroffenen Ware als nicht ge-

schlossen. Die Beachtung und Durchführung der relevanten Bestimmungen über den Im-

port der Liefergegenstände (z.B. Importlizenzen, Einfuhrbestimmungen, Genehmigungen,  

 

Devisentransfergenehmigungen etc.) und sonstigen außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land geltenden außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften und Formalitäten unterfällt dem al-

leinigen Verantwortungsbereich des Bestellers. 

 
V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten 

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas 

anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist von dort dem Be-

steller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Fall geht die Gefahr eines zu-

fälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegen-

stände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereit-

stellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an 

den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportierter 

Lieferung). 

2. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdes-

sen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsord-

nung annimmt. 

 
VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehalt 

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller 

sonstigen gewährten oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung 

gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. 

2. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung 

und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Kaufpreisfor-

derungen gelten trotz Zahlung solange nicht als erloschen, als eine von uns in diesem 

Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung, wie z. B. im Rahmen eines 

Scheck-Wechselverfahrens, fortbesteht. 

3. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 

verpflichtet sie auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen, Beschädigung und Zerstö-

rung wie z. B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 

versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt 

an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. 

4. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch 

sicherungsübereignen. Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 

wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt o-

der nach den gesetzlichen Regelungen zu stellen ist. Bei Zwangsvollstreckungsmaßnah-

men Dritter, die sich gegen Gegenstände richten, die unserem Eigentumsvorbehalt unter-

fallen, muss der Besteller den Dritten auf unseren Eigentumsvorbehalt hinweisen und uns 

unverzüglich über die Zwangsvollstreckungsmaßnahme informieren. 

5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fäl-

ligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zu-

rückzutreten und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus-

zuverlangen. Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur 

geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zah-

lung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 

entbehrlich ist. 

6. Der Besteller ist bis auf Widerruf gem. Unterpunkt c) befugt, die unter Eigentumsvorbe-

halt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder 

zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir 

als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Wa-

ren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 

Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 

für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 

Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderun-

gen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Der Besteller 

ist nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtre-

tungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten. Im Übrigen 

gelten die in Abs. 4 genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der ab-

getretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben uns ermächtigt. Wir verpflich-

ten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-

tungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir 

den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 5 geltend machen. 

Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 

macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtre-

tung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur 

weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 

zu widerrufen.  

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 

10%, werden wir auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

7. Die unter Abs. 6 dem Besteller eingeräumte Berechtigung besteht nicht, soweit der Be-

steller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen 

Vertragspartner im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet hat oder mit ihm 

ein Abtretungsverbot vereinbart hat. Besteht entgegen Abs. 6 b) Satz 3 ein Kontokorrent-

verhältnis zwischen dem Besteller und dem Erwerber unserer Vorbehaltsware, bezieht 

sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle 

der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo. 

 
VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln 

1. Grundlage unserer Mängelhaftung ist die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 

Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche 

bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Besteller vor seiner 

Bestellung von uns überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag ein-

bezogen wurden. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzli-

chen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt. Für öffentliche Äußerungen eines 

von uns abweichenden Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) überneh-

men wir keine Haftung. 
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2. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber 

vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach Empfang der Ware, 

durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer 

Frist von 8 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. War der Mangel für den 

Besteller bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar, ist je-

doch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Der Besteller hat 

die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung zu prüfen, ob die gelieferte 

Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, 

wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden 

eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzu-

stellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie 

sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. 

3. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl zur 

Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind 

wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über 

angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt in 

sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, 

vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nach-

besserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art 

der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 

4. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer VIII. und sind im Übrigen aus-

geschlossen. 

 
VIII. Haftung 

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit es 

dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer VIII. einge-

schränkt. 

2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertre-

ter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verlet-

zung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind unsere Verpflichtun-

gen, wenn deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 

erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertrauen darf. 

3. Soweit wir gemäß Ziffer VIII. 2. dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese 

Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Ver-

tragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorg-

falt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 

Mängeln des Liefergegenstands sind, sind nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei be-

stimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

4. Die Einschränkungen dieser Ziffer VIII gelten nicht für die Haftung für vorsätzliche oder 

grob fahrlässige Pflichtverletzungen, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner nicht im Falle unserer 

Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale. 

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Um-

fang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-

lungsgehilfen. 

 
 

IX. Verjährung von Ansprüchen 

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von 

uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen verjähren innerhalb von 12 Monaten ab gesetzlichem 

Verjährungsbeginn. 

2. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 

üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-

tigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Rege-

lung 5 Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen 

zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1,Abs. 3, §§ 444, 479 BGB). 

3. Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem der in Ziffer VIII.4. Satz 1 ge-

nannten Umstände beruhen, verjähren nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 
X. Rücknahmen 

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist grundsätzlich ausgeschlos-

sen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstan-

den, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte 

Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung 

und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens jedoch 20% des Rech-

nungsbetrages bzw. mindestens 30 Euro abgezogen, je nachdem, welcher Wert der hö-

here ist. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung 

mit künftigen Lieferungen. 

 
XI. Abtretungsverbot 

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen 

uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns 

begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise an Dritte übertragen oder an 

Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt. 

 
XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln 

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und 

Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder der öffentlich- rechtli-

chen Sondervermögen ist Traunstein, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ent-

gegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen 

gesetzlichen Gerichtsstand anhängig zu machen. 

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des UN-Kauf-

rechts (CSIG). 

3. Soweit Handelsklauseln nach den internationalen Commercial Terms (INCOTERMS) 

vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung. 

 
XIII. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bestimmungen gelten nur, wenn sie schriftlich 

vereinbart sind. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel. 

2. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder 

durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

3. Diese AGB gelten auch für die Rechtsbeziehungen des Bestellers zu den mit uns ver-

bundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG. 

 

 


